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1.  Geltung dieser Bedingungen 
1.1 TÜV AUSTRIA Deutschland GmbH schließt Verträge mit 

Auftraggebern (AG) nur in Anwendung dieser „Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen“ (AGB) ab. Die einmal vereinbarten 
Geschäftsbedingungen gelten - bis auf Widerruf durch TÜV 
AUSTRIA Deutschland GmbH - auch für alle zukünftigen 
Vertragsabschlüsse als vereinbart. Die Geltung von Ein-
kaufs- und sonstigen Geschäftsbedingungen des AG wird 
hiermit für die gesamte Geschäftsbeziehung ausgeschlos-
sen. TÜV AUSTRIA Deutschland GmbH erbringt Leistun-
gen gegenüber Unternehmen (§ 14 BGB) oder juristi-
schen Personen des öffentlichen Rechts. Soweit die Ver-
träge ausnahmsweise mit Verbrauchern im Sinne von § 13 
BGB abgeschlossen werden, gehen unabdingbare gesetz-
liche Bestimmungen diesen Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen vor. 

1.2 Ergänzend gelten die AGB der TÜV AUSTRIA GMBH, auf 
Basis deren Akkreditierung die TÜV AUSTRIA Deutsch-
land GmbH tätig wird. Den AGB der TÜV AUSTRIA 
Deutschland GmbH wird dabei ausdrücklich Vorrang ein-
geräumt.  

 
2.  Angebote 
2.1.  Angebote der TÜV AUSTRIA Deutschland GmbH sind, 

soweit nicht schriftlich etwas anderes vereinbart wird, frei-
bleibend und nicht bindend. Ein beidseits verbindlicher 
Vertrag kommt erst mit dem Zugang der schriftlichen Auf-
tragsbestätigung der TÜV AUSTRIA Deutschland GmbH 
beim AG oder dem Leistungsbeginn der TÜV AUSTRIA 
Deutschland GmbH zustande. Änderungen und Ergänzun-
gen des Vertrages bedürfen der Schriftform. Dies betrifft 
auch die Vereinbarung über das Abgehen von der Schrift-
form selbst. Mündliche Auskünfte, Nebenabreden und Zu-
sagen von Organen oder Mitarbeitern der TÜV AUSTRIA 
Deutschland GmbH sind in jedem Stadium der Vertrags-
abwicklung nur dann verbindlich, insoweit sie schriftliche 
Bestätigung finden. 

2.2.  TÜV AUSTRIA Deutschland GmbH übernimmt mit der An-
kündigung von Prüfungen und deren Vornahme nicht die 
dem AG allenfalls obliegenden Verpflichtungen zur Einhal-
tung dieses oder von Folgeprüfterminen. 

 
3.  Räumliche Geltung 

Angebotene Entgelte sind, wenn nicht ausdrücklich anders 
angegeben, nur für Tätigkeiten in Deutschland gültig. 

 
4.  Durchführung des Auftrages 
4.1.  TÜV AUSTRIA Deutschland GmbH schuldet ausschließ-

lich die vertraglich genau festgelegten Leistungen, die un-
ter Beachtung der allgemein anerkannten Regeln der 
Technik unter Einhaltung der gegebenen Sicherheitsvor-
schriften und der Qualitätsstandards gemäß seiner Akkre-
ditierung erbracht werden. TÜV AUSTRIA Deutschland 
GmbH übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der den 
Aufträgen zugrundeliegenden Gesetze, Richtlinien und 
Normen. 

4.2.  Bei der Erteilung des Auftrages wird das Auftragsvolumen 
schriftlich festgelegt. Falls sich bei der ordnungsgemäßen 
Durchführung des Auftrages notwendige Änderungen oder 
Überschreitungen des vereinbarten Auftragsvolumens erge-
ben sollten, ist TÜV AUSTRIA Deutschland GmbH berech-
tigt, diese aufgrund der vorliegenden AGB auch ohne 
schriftlichen Auftrag vorzunehmen, sofern das zuletzt ver-
einbarte Entgelt nicht um 15% überschritten wird. Über-
schreitet die Modifikation 15%, dann sind diese vor Erbrin-
gung der zusätzlichen Leistung schriftlich zu vereinbaren. 
Erhöht sich durch diese Modifikation des Auftragsumfanges 
das zuletzt vereinbarte Entgelt um mehr als 50 %, so ist der 
AG berechtigt, binnen drei Tagen ab Bekanntgabe des 
neuen Entgeltes vom Vertrag zurück zu treten. Der AG hat 
aber für den bereits erbrachten Leistungsumfang eine Ver-
gütung in der dafür vereinbarten Höhe zu entrichten. 

4.3.  TÜV AUSTRIA Deutschland GmbH übernimmt keine Ver-
antwortung für die ordnungsgemäße Ausführung und die 

Funktionsfähigkeit der ausschließlich auf technische Sicher-
heit überprüften Objekte, sofern dies nicht ausdrücklich Auf-
tragsinhalt ist. Insbesondere werden Konstruktion, Werk-
stoffauswahl und Bau von Geräten und Anlagen nur dann 
einer Prüfung unterzogen, wenn sich ein Auftrag speziell 
auf eine derartige Leistung richtet. Dies gilt in gleicher 
Weise auch für Sicherheitsprogramme oder Sicherheitsvor-
schriften. 

4.4.  Der AG hat TÜV AUSTRIA Deutschland GmbH bereits bei 
Auftragserteilung sämtliche erforderliche Unterlagen, wie 
Zeichnungen, Pläne, Berechnungen und Bescheinigungen 
vorzulegen, für sämtliche erforderliche Genehmigungen 
und Freigaben zu sorgen, jederzeit auftragsbezogene Aus-
künfte zu erteilen und vor Beginn der Auftragserfüllung die 
hierzu notwendigen Vorbereitungen zu treffen, insbeson-
dere das Prüfobjekt zugänglich zu machen. Der AG ist 
dazu verpflichtet, alle zumutbaren Anstrengungen zu unter-
nehmen, die erforderlichen Unterlagen oder Genehmigun-
gen rechtzeitig bereitzustellen. Kommt der AG diesen 
Pflichten trotz Fristsetzung durch die TÜV AUSTRIA 
Deutschland GmbH nicht nach, so ist TÜV AUSTRIA 
Deutschland GmbH berechtigt vom Vertrag zurückzutreten. 
TÜV AUSTRIA Deutschland GmbH ist in diesem Fall zu-
dem berechtigt, Schadensersatz wegen Verletzung der ver-
traglichen Nebenleistungspflichten des AG geltend zu ma-
chen. 

4.5 Sollten Prüfungen in den Werkstätten der TÜV AUSTRIA 
Deutschland GmbH stattfinden, so sind die Prüfteile der 
TÜV AUSTRIA Deutschland GmbH kostenfrei anzuliefern 
und nach Prüfung dort wieder abzuholen. Gefahr geht mit 
Übergabe oder Versendung an den AG über, spätestens 
jedoch eine Woche nachdem die TÜV AUSTRIA Deutsch-
land GmbH dem AG die Fertigstellung oder Versendungs-
bereitschaft angezeigt hat. 

4.6.  TÜV AUSTRIA Deutschland GmbH ist nicht verpflichtet, 
die Richtigkeit der ihr zur Verfügung gestellten Prüfgrund-
lagen oder von mündlichen Auskünften des AG oder sei-
ner Mitarbeiter zu überprüfen, sodass sie von der Richtig-
keit solcher Angaben ausgehen darf. 

4.7.  TÜV AUSTRIA Deutschland GmbH ist berechtigt, die 
Methode und die Art der Untersuchung nach sachgemä-
ßem Ermessen selbst zu bestimmen. 

4.8.  TÜV AUSTRIA Deutschland GmbH ist berechtigt, von 
den ihr zur Verfügung gestellten Unterlagen Kopien her-
zustellen und zu ihren Akten zu nehmen und Daten des 
AG und aus dem Geschäftsverkehr mit diesem zu eige-
nen Zwecken in einer elektronischen Datenverarbei-
tungsanlage zu speichern. Der AG erteilt entsprechend 
Punkt 10 (Geheimhaltung/Vertraulichkeit/Datenschutz) 
der AGB hierzu ausdrücklich seine Zustimmung. 

4.9.  TÜV AUSTRIA Deutschland GmbH erbringt die Dienst-
leistung, soweit im Einzelfall nichts anderes vereinbart 
wird, mit einem Mitarbeiter pro Fachgebiet. Für die Auf-
tragserfüllung erforderliche oder nützliche Hilfsleistungen 
sind vom AG oder in dessen Namen von einem Dritten 
der TÜV AUSTRIA Deutschland GmbH unentgeltlich zur 
Verfügung zu stellen. Der AG hat alle zumutbaren An-
strengungen zu unternehmen, die erforderlichen oder 
nützlichen Hilfeleistungen zur Verfügung zu stellen. Bei 
der Erbringung von solchen Hilfsleistungen hat der AG 
die geltenden gesetzlichen oder behördlichen Vorschrif-
ten, insbesondere im Bereich des Arbeitnehmerschutzes, 
zu überwachen und einzuhalten. 

4.10.  Der AG gestattet der Akkreditierungsstelle, dass sie die 
auftragsgegenständliche Konformitätsbewertungstätigkeit 
der TÜV AUSTRIA Deutschland GmbH begleiten und be-
obachten (auditieren) darf. 

 
5.  Fristen und Termine/Verzug 
5.1.  Die vertraglich vereinbarten Fristen und Termine beruhen 

auf Schätzungen des Arbeitsumfanges aufgrund der An-
gaben des AG. Diese Zeitangaben erlangen nur dann Ver-
bindlichkeit, wenn sie von der TÜV AUSTRIA Deutschland 
GmbH schriftlich ausdrücklich als „verbindlich“ festgelegt 
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worden sind. Verzögerungen von verbindlichen Leis-
tungsterminen berechtigen den AG nur zur Geltendma-
chung von Schadensersatzansprüchen, wenn die TÜV 
AUSTRIA Deutschland GmbH den Schaden vorsätzlich 
oder grob fahrlässig verursacht hat.  

5.2.  Verbindlich festgelegte Fristen beginnen mit der vollstän-
digen Übereinstimmung in allen Vertragsteilen und über 
sämtliche Bedingungen der Leistung und enden mit der 
Bereitstellung der Leistung durch die TÜV AUSTRIA 
Deutschland GmbH. Sie verlieren ihre Verbindlichkeit, 
wenn sich der AG mit seinen Verpflichtungen nach den 
Bestimmungen der vorliegenden AGB, insbesondere den 
Punkten 4.4. und 4.8. - aus welchen Gründen auch im-
mer - in Verzug befindet. 

5.3.  Wird die Auftragserfüllung durch vorübergehende Um-
stände verzögert, die TÜV AUSTRIA Deutschland GmbH 
nicht zu vertreten hat (z.B. Betriebsstörungen, Streik, hö-
here Gewalt, Transporthindernisse, etc.), ist TÜV AUS-
TRIA Deutschland GmbH unter Ausschluss von Gewähr-
leistungen, Irrtumsanfechtungen und/oder Schadener-
satzansprüchen berechtigt, die Frist angemessen zu ver-
längern. Wenn die Umstände, die zur Verzögerung der 
Auftragserfüllung führen, länger als vier Monate anhal-
ten, ist die TÜV AUSTRIA Deutschland GmbH berechtigt 
vom Vertrag zurückzutreten. Fristverlängerung sowie 
Rücktrittsrecht gelten auch dann, wenn die Ereignisse zu 
einem Zeitpunkt eintreten, in dem sich TÜV AUSTRIA 
Deutschland GmbH bereits in Verzug befindet. TÜV 
AUSTRIA Deutschland GmbH wird dies dem Kunden 
rechtzeitig mitteilen. TÜV AUSTRIA Deutschland GmbH 
ist im Rücktrittsfall berechtigt, bis dahin erbrachte Teil-
leistungen gegenüber dem Kunden zu den dafür verein-
barten Preisen abzurechnen. 

 
6.  Zahlungsbedingungen 
6.1.  Die Leistungen werden nach den jeweils bei Vertragsab-

schluss gültigen Angeboten, Preislisten und dgl. verrech-
net. Erstreckt sich die Leistungserbringung auf einen Zeit-
raum von mehr als einem Jahr oder werden Leistungen 
wiederholt erbracht, so werden diese zu den jeweils im 
Zeitpunkt der einzelnen Leistungserbringung gültigen Prei-
sen in Rechnung gestellt. 

6.2.  Erstreckt sich der Leistungszeitraum der  
TÜV AUSTRIA Deutschland GmbH auf mehr als 4 
Wochen, hat TÜV AUSTRIA Deutschland GmbH das 
Recht, monatlich Teilrechnungen zu stellen. 
Die Zahlung der Teil- und Gesamtrechnungen hat unver-
züglich und ohne Abzug nach Erhalt der Rechnung unter 
Angabe der Rechnungs- und Kundennummer zu erfolgen. 

6.3.  Rechnungsbeanstandungen sind innerhalb einer Frist 
von zwei Wochen nach Erhalt der Rechnung der TÜV 
AUSTRIA Deutschland GmbH schriftlich und substanti-
iert mitzuteilen, ansonsten gilt die Rechnung als aner-
kannt. 

6.4.  Der AG ist nicht berechtigt, mit Forderungen - welcher 
Art auch immer - aufzurechnen, sofern diese nicht un-
bestritten oder rechtskräftig festgestellt sind. 

6.5.  Bei Zahlungsverzug, auch mit nur einer fälligen Forde-
rung, werden alle offenen Forderungen – auch solche 
aus anderen Aufträgen und unabhängig von einer ab-
weichenden Zahlungsvereinbarung – sofort fällig und 
TÜV AUSTRIA Deutschland GmbH kann wahlweise so-
fort Zahlung der noch offenen Forderungen verlangen 
und bis zur Zahlung die Auftragserfüllung zurückhalten 
oder aber fristlos vom Vertrag zurücktreten und Scha-
densersatz wegen Nichterfüllung verlangen. 
Bei Zahlungsverzug ist TÜV AUSTRIA Deutschland GmbH 
berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 9 Prozentpunkten 
über dem Basiszinssatz entsprechend § 288 Abs. 2 BGB 
zu verrechnen, wenn ein Verbraucher nicht beteiligt ist. 
Wenn der AG ein Verbraucher ist, betragen die Verzugs-
zinsen der Entgeltforderungen 5 Prozentpunkte über dem 
Basiszinssatz, § 288 Abs. 1 BGB. Der Gläubiger einer Ent-
geltforderung hat bei Verzug des Schuldners, wenn dieser 

kein Verbraucher ist, außerdem einen Anspruch auf Zah-
lung einer Pauschale in Höhe von 40 Euro gemäß § 288 
Abs. 5 BGB. 

6.6.  Der AG verpflichtet sich zudem, die durch seinen Zahlungs-
verzug tatsächlich entstandenen und zur zweckentspre-
chenden Rechtsverfolgung notwendigen Kosten und Auf-
wendungen der TÜV AUSTRIA Deutschland GmbH zu er-
setzen. Dazu zählen unbeschadet einer prozessrechtlichen 
Kostenersatzpflicht insbesondere die außergerichtlichen 
Kosten, die Mahnkosten, die Kosten eines Inkassounter-
nehmens sowie die Kosten von einschreitenden Rechtsan-
wälten soweit sie zweckdienlich und notwendig waren. 

6.7.  Preisangaben verstehen sich im Zweifel exklusive der ge-
setzlichen Umsatzsteuer, die vom AG in ihrer jeweiligen 
Höhe ebenfalls zu bezahlen ist. 

6.8.   Mehrere Vertragspartner haften gesamtschuldnerisch. 
6.9.  TÜV AUSTRIA Deutschland GmbH ist berechtigt, dem AG 

Rechnungen auch in elektronischer Form zu übermitteln. 
Der AG erklärt sich mit der Zusendung von Rechnungen in 
elektronischer Form durch TÜV AUSTRIA Deutschland 
GmbH ausdrücklich einverstanden. 

 
7.  Gewährleistung 
7.1.  Ist der AG nicht Verbraucher nach § 13 BGB, so hat er das 

Werk oder die Dienstleistungen der TÜV AUSTRIA 
Deutschland GmbH unverzüglich nach Leistungserbringung 
zu überprüfen und festgestellte bzw. feststellbare Mängel 
bei sonstigem Ausschluss jeder Haftung der TÜV AUSTRIA 
Deutschland GmbH unverzüglich, längstens jedoch inner-
halb von drei Kalendertagen nach Auslieferung des Gutach-
tens, Prüfberichtes oder dgl. in Textform anzuzeigen. Ver-
steckte Mängel sind unverzüglich nach deren Entdeckung, 
längstens jedoch innerhalb von drei Kalendertagen danach 
und jedenfalls noch innerhalb der Gewährleistungsfrist in 
Textform zu rügen.  
Allfällige Mängelrügen berechtigen nicht zu teilweiser oder 
gänzlicher Zurückhaltung von Rechnungsbeträgen. 

7.2.  Gewährleistungsansprüche des AG beschränken sich 
nach Wahl der TÜV AUSTRIA Deutschland GmbH auf 
Verbesserung oder Ersatzlieferung. TÜV AUSTRIA 
Deutschland GmbH ist berechtigt, zwei Verbesserungs-
versuche oder Ersatzlieferungen vorzunehmen. Führen 
die Versuche zur Verbesserung oder Ersatzlieferung in-
nerhalb angemessener Frist nicht zum Erfolg oder ist die 
Verbesserung bzw. Ersatzlieferung wirtschaftlich untun-
lich, hat der AG das Recht auf Rücktritt vom Vertrag 
oder Minderung. Ein Vertragsrücktritt wegen unwesentli-
cher, unbehebbarer Mängel ist ausgeschlossen. Diesfalls 
erfolgt eine angemessene Preisminderung. 

7.3.  Gewährleistungsansprüche des AG – auch für so ge-
nannte unkörperliche Werke, also beispielsweise für Gut-
achten oder Softwareentwicklung - verfristen in einem 
Jahr nach Abschluss der Leistungserbringung durch 
TÜV AUSTRIA Deutschland GmbH. Die Gewährleis-
tungsfrist wird weder durch Verbesserung, noch durch 
Verbesserungsversuche verlängert oder unterbrochen, 
vor allem dann nicht, wenn diese außerhalb der hiermit 
vereinbarten Gewährleistungsfrist erfolgen. 

7.4.  Unterlässt der AG die fristgerechte Mängelrüge gem. 
Punkt 7.1., so sind Ansprüche auf Gewährleistung, auf 
Schadenersatz wegen des Mangels selbst sowie aus ei-
nem Irrtum über die Mangelfreiheit der Sache ausdrück-
lich ausgeschlossen, es sei denn Mitarbeiter von der TÜV 
AUSTRIA Deutschland GmbH hätten derartige Ansprü-
che vorsätzlich oder krass grob fahrlässig begründet. 

 
8.  Haftung 
8.1.  Macht der AG gegen TÜV AUSTRIA Deutschland GmbH 

Schadensersatzansprüche geltend, so ist er sowohl be-
züglich der Verursachung als auch hinsichtlich der 
Rechtswidrigkeit beweispflichtig, es sei denn aus einem 
Gesetz ergibt sich ausdrücklich eine Beweislastverschie-
bung. Die Abtretung von Gewährleistungs- und Schaden-
ersatzansprüchen an Dritte udgl. ist unzulässig. 



 

Allgemeine Geschäftsbedingungen 

 TÜV AUSTRIA Deutschland GmbH 

 

AGB TA Deutschland 
clear_062023.docx 

Version: 06/2023 VKL: Öffentlich Seite 3 von 4 

 

8.2.  Entsteht dem AG durch eine von der TÜV AUSTRIA 
Deutschland GmbH verschuldete Überschreitung einer 
verbindlich vereinbarten Leistungsfrist ein Schaden, 
kann dieser höchstens in Höhe von 5 % des von der 
Verspätung betroffenen Teils des Auftrages geltend ge-
macht werden. Dies gilt nicht bei einer durch TÜV AUS-
TRIA Deutschland GmbH vorsätzlich oder grob fahrläs-
sig verursachten Pflichtverletzung.  

8.3.  Die nachstehenden Haftungsausschlüsse und -beschrän-
kungen gelten auch für deliktische Forderungen, soweit 
diese mit vertraglichen Ansprüchen konkurrieren. 

8.4. Die Haftung der TÜV AUSTRIA Deutschland GmbH 
ist bei einfacher Fahrlässigkeit für Sachschäden mit 
EUR 7.500.000,- und für reine Vermögensschäden mit 
EUR 3.000.000,- begrenzt. Dieser Ausschluss gilt 
nicht für Sach- oder Vermögensschäden, die die TÜV 
AUSTRIA Deutschland GmbH vorsätzlich oder grob 
fahrlässig herbeigeführt hat oder soweit wesentliche 
Vertragspflichten (Kardinalpflichten) verletzt werden. 
Bei Verletzung von Kardinalpflichten kommt Punkt 8.6. 
zur Anwendung. Höhere als vorstehende Beträge kön-
nen auf Wunsch und auf Kosten des AG vereinbart 
werden, sofern eine entsprechende Rückdeckung der 
TÜV AUSTRIA Deutschland GmbH bei ihrem Haft-
pflichtversicherer möglich ist. 

8.5. Vorstehender Haftungsausschluss und Haftungsbe-
schränkungen gelten nicht für Personenschäden. 

8.6.  Die Haftung der TÜV AUSTRIA Deutschland GmbH bei 
fahrlässig verursachten Sach- oder Vermögensschäden, 
soweit wesentliche Vertragspflichten (Kardinalpflichten) 
verletzt werden, ist auf den vertragstypischen, für die 
TÜV AUSTRIA Deutschland GmbH bei Abschluss des 
Vertrages oder Begehung der Pflichtverletzung vorher-
sehbaren, Schaden begrenzt. 

8.7.  Die Haftungsausschlüsse und -beschränkungen in Ziffer 
8.1 bis 8.6. gelten auch für die Haftung der  
TÜV AUSTRIA Deutschland GmbH für ihre Organe und 
Mitarbeiter sowie die persönliche Haftung der Organe 
und Mitarbeiter der TÜV AUSTRIA Deutschland GmbH 
und sonstige Erfüllungsgehilfen. 

8.8.  Schadenersatzansprüche des AG sind, außer bei Vorsatz 
oder grober Fahrlässigkeit der TÜV AUSTRIA Deutschland 
GmbH oder deren Organen/leitenden Mitarbeitern, ausge-
schlossen, wenn sie nicht binnen einer Frist von drei Mona-
ten nach Ablehnung der Ansprüche mit einem entsprechen-
den Hinweis durch TÜV AUSTRIA Deutschland GmbH oder 
deren Versicherer gerichtlich geltend gemacht werden. Alle 
etwaigen Schadenersatzansprüche des AG gegenüber der 
TÜV AUSTRIA Deutschland GmbH (außer bei Vorsatz oder 
grober Fahrlässigkeit der TÜV AUSTRIA Deutschland 
GmbH oder deren Organen/leitenden Mitarbeitern) verjäh-
ren binnen einem Jahr ab Kenntnis des AG von seinem An-
spruch, soweit nicht die Bedingungen an anderer Stelle 
oder das Gesetz eine kürzere Verjährung anordnen. Vor-
stehendes gilt nicht für Ansprüche des AG wegen einer Ver-
letzung von Leben, Körper und Gesundheit.  

8.9.  Die vorstehenden Haftungsausschlüsse und -beschränkun-
gen in den Punkten 8.1 bis 8.8 gelten zudem nicht: für An-
sprüche nach dem Produkthaftungsgesetz, soweit danach 
zwingend gehaftet wird. 

8.10.  Sofern TÜV AUSTRIA Deutschland GmbH dem AG gegen-
über für vorsätzliches oder grob fahrlässiges Handeln oder 
Unterlassen ihrer Organe, Mitarbeiter sowie Erfüllungsge-
hilfen zu haften hat, kann sie die Abtretung eines allfälligen 
Schadenersatzanspruches des AG gegenüber dem Organ, 
Mitarbeiter sowie Erfüllungsgehilfen der TÜV AUSTRIA 
Deutschland GmbH verlangen. 

8.11.  Sofern Dritte, die weder mit der TÜV AUSTRIA Deutsch-
land GmbH noch mit dem AG in einem Vertragsverhältnis 
stehen, aufgrund des Vertrages zwischen der TÜV AUS-
TRIA Deutschland GmbH und dem AG Ansprüche auf-
grund von Sach- oder Vermögensschäden gegen TÜV 
AUSTRIA Deutschland GmbH, ihre Organe, Mitarbeiter 
sowie Erfüllungsgehilfen erheben, die nicht auf das vor-

sätzliche oder grob fahrlässige Handeln der TÜV AUS-
TRIA Deutschland GmbH, ihrer Organe, Mitarbeiter sowie 
Erfüllungsgehilfen zurückzuführen sind, hat der AG die 
TÜV AUSTRIA Deutschland GmbH bzw. ihre Erfüllungsge-
hilfen von der Haftung freizustellen. 

8.12.  Für Schäden an Prüflingen, die durch Prüfungen, Tests 
und dgl. entstehen, die gemäß den Regeln der Technik 
zum Zeitpunkt der Prüfung durchgeführt wurden, über-
nimmt TÜV AUSTRIA Deutschland GmbH mangels Ver-
schuldens keine Haftung. 

8.13.  Sämtliche unter Punkt 8 (Haftung) angeführten Einschrän-
kungen geltend auch für die Haftung für Mangelfolgeschä-
den, insbesondere für entgangenen Gewinn, ausgeblie-
bene Einsparungen, Verdienstausfall, sonstige Vermö-
gensschäden, Zinsschäden, etc. 

 
9.  Urheberrechte 

Sämtliche Urheberrechte an den von TÜV AUSTRIA 
Deutschland GmbH erstellten Prüf-, Inspektions- und Über-
wachungsberichten, Zertifikaten, Gutachten, Berechnun-
gen und dergleichen verbleiben bei der TÜV AUSTRIA 
Deutschland GmbH. Die Weitergabe, Verwertung und/oder 
Veröffentlichung der Leistung über den vertraglich festge-
legten Zweck hinaus bedarf der vorherigen schriftlichen Zu-
stimmung der TÜV AUSTRIA Deutschland GmbH. Bei 
Weitergabe, Verwertung und/oder Veröffentlichung der 
Leistung ist der AG für die Einhaltung der gesetzlichen 
Bestimmungen verantwortlich. Er hat TÜV AUSTRIA 
Deutschland GmbH insoweit von Ansprüchen Dritter freizu-
stellen. 

 
10.  Geheimhaltung/Vertraulichkeit/Datenschutz 
10.1.  TÜV AUSTRIA Deutschland GmbH hat ihre Mitarbeite-

rInnen und sonstige Erfüllungsgehilfen zur Verschwie-
genheit über alle ihnen durch den Auftrag zur Kenntnis 
gelangten Tatsachen einschließlich den ihnen bei der 
Datenverarbeitung bekanntgewordenen personenbe-
zogenen Daten verpflichtet. 

10.2.  Der AG gestattet TÜV AUSTRIA Deutschland GmbH, 
dass sie von schriftlichen Unterlagen, Zeichnungen, Plä-
nen usw. die der TÜV AUSTRIA Deutschland GmbH zur 
Einsicht überlassen werden und die für die Auftragserfül-
lung notwendig sind, Kopien für die Akten der TÜV AUS-
TRIA Deutschland GmbH erstellen darf. 

10.3.  TÜV AUSTRIA Deutschland GmbH wird beim Umgang 
mit personenbezogenen Daten die Vorschriften der Da-
tenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und des Bundes-
datenschutzgesetzes (BDSG) beachten und die für den 
Datenschutz im Verantwortungsbereich der TÜV AUS-
TRIA Deutschland GmbH erforderlichen technischen und 
organisatorischen Maßnahmen treffen. 

10.4.  Die Datenschutzerklärung iSd Art. 13 und 14 DSGVO ist 
auf der Website (https://www.tuv-ad.de/datenschutzer-
klaerung/) ersichtlich.  

10.5.  Informationen bzw. Daten des AG werden ausschließlich 
mit dessen Zustimmung oder im Fall einer gesetzlich, be-
hördlich oder gerichtlich angeordneten Offenlegung an 
Dritte weitergegeben. 

 
11.  Hilfsmaterial 

Die Kosten für Hilfsmittel, die nicht zur Standardausrüstung 
der TÜV AUSTRIA Deutschland GmbH gehören, gehen zu 
Lasten des AG. 

 
12.  Beistellungen 

Die Beistellung (Anschluss und Lieferung) von Wasser, 
Strom, Beleuchtung im erforderlichen Ausmaß und Ar-
beitsgerüsten, die sich für die Ausführung der Prüfarbei-
ten eignen und die den geltenden gesetzlichen und sons-
tigen Vorschriften genügen, gehen zu Lasten des AG, der 
auch für ihre Bereitstellung zeitgerecht zu sorgen hat. 
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13.  Anlieferung und Verwahrung von Prüfgegenständen 
Bei Prüfungen in den TÜV AUSTRIA Deutschland GmbH 
Prüfstätten sind die zu untersuchenden Prüfgegenstände, 
Proben u.dgl. grundsätzlich frei Haus anzuliefern. Inso-
weit sie nach den Prüfungen dem AG oder einer anderen 
Stelle nicht übergeben werden, können für die weitere 
Verwahrung Kosten für die Lagerung oder die Entsorgung 
in angemessener Höhe verlangt werden. 

 
14.  Salvatorische Klausel 

Unwirksame Bestimmungen dieser Vereinbarung beein-
trächtigen die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen 
nicht. Die Vertragsparteien kommen im Fall der Unwirk-
samkeit einer Klausel dieser Vereinbarung überein, diese 
durch eine wirksame zu ersetzen, die dem Sinn und 
Zweck der unwirksamen Bestimmung am nächsten 
kommt. Die AGB gelten gegenüber Verbrauchern gemäß 
§ 13 BGB nur, soweit ihnen nicht zwingende Regelungen 
des Verbraucherrechts entgegenstehen.  

 
15.  Rechtswahl, Gerichtsstand 

Für diese Vereinbarung und die gesamte Rechtsbezie-
hung zwischen den Vertragsparteien gilt deutsches 
Recht ausschließlich seiner Verweisungsnormen. Die 
Geltung des UN-Kaufrechts wird einvernehmlich ausge-
schlossen. Für alle Streitigkeiten aus dem Vertrag wird 
ausschließlich die Zuständigkeit des sachlich zuständi-
gen Gerichtes im Oberlandesgerichtsbezirk Stuttgart 
vereinbart. 
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